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88. Verordnung: Verwa!tungsabga~ Kommissionsgebühren und Obcrw.achungsgchühren. 

88. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom S. Dezember 1979 über Verwaltungs
abgaben, Kommissionsgebilhren und 

Oberwachungsgebilhren 

Auf Grund des § 2 des Gesetzes vom 21. De
zember 1925, LGBI. für Wien Nr. 50, über 
die Festsetzung des Ausmaßes von Verwaltungs
abgaben im Bereich des Landes und der Gemeinde 
Wien und die Einhebung von Amtstaxen im 
Verfuhren nach den Wiener Landes- und Ge
meindeabgabegesetzen in der Fassung der Gesetze 
LGBL für Wien Nr. 2/1946, 3/1948, 14/1950, 
9/1957, 10/1968, 13/1971 und 33/1979 sowie 
auf Grund des § 77 des Allgemeinen V erwal
tungsverfahrensgeserzes 1950, BGBl. Nr. 172, 
im Zusammenhalt mit § 3 des Überwachungs
gebührengesetzes, BGBL Nr. 214/1964, wird 
verordnet: 

§ 1. Für das Ausmaß der Verwaltungsabgaben 
in den Angelegenheiten der Landes- und Ge· 
meindeverwaltung sind die im angeschlossenen, 
einen Bestandteil dieser Verordnung . bildenden 
Tarif I enthaltenen Ansatze maßgebend. Das 
Ausmaß der Kommissionsgebühren bzw. Über
wachungsgebühren richtet sich nach den An· 
sätzen, die im angeschlossenen, einen Bestandteil 
dieser Verordnung bildenden Tarif II festgesetzt 
sind. 

§ 2. (1) Macht die vollständige Behandlung 
eines Geschäftsfilles mehrere Amtshandlungen, 
für die gesonderte Verwaltungsabgaben vor
gesehen sind, erforderlich, so sind alle in Betracht 
kommenden Verwaltungsabgaben nebeneinander 
zu entrichten. 

(2) Wird eine Berechtigung mehreren Personen 
gemeinsam verliehen oder eine Amtshandlung 
im gemeinsamen Interesse mehrerer Personen 
vorgenommen, so ist die Verwaltungsabgabe nur 
einmal zu entrichten, doch sind die Parteien 
Gesamtschuldner. 

einzuheben, sofern die Amtshandlung nicht 
unter eine Tarifpost des Besonderen Teiles des 
Tarifes I fällt. 

(2) Eine im Besonderen Teil des Tarifes I 
vorgesehene Verwaltungsabgabe ist auch dann 
zu entrichten, wenn die bei der in Betracht 
kommenden Tarifpost angegebene Rechtsvor
schrift geändert · wurde, der abgabepffichtige 
Tatbestand jedoch seinem Wesen und Inhalt 
nach unverändert geblieben ist. 

§ 4. (1) Die Verpffichtung zur Entrichtung 
der Verwaltungsabgaben tritt in dem Zeitpunkt 
ein, in dem die Berechtigung rechtskräftig ver
liehen ist oder die Amtshandlung vorgenommen 
wird. Auf Verwaltungsabgaben, deren ziffern
mäßige Höhe vor Erteilung der Berechtigung 
bzw. vor V omahme der Amtshandlung feststeht, 
sind Vorauszahlungen zu leisten. Die V erplfü:h
tung zur Leistung von Vorauszahlungen tritt in 
dem Zeitpunkt ein, in dem die ziffernmäßige 
Höhe der Verwaltungsabgaben feststeht. 

(2) Eine im voraus entrichtete Verwaltungs
abgabe ist zurückzuerstatten, wenn die Berech
tigung nicht verliehen wird, die Amtshandlung 
unterbleibt oder sonst die Voraussetzungen für 
die Entrichtung entfallen. 

(3) Kommissionsgebühren und überwachungs
gebühren sind nach Beendigung der Amtshand
lung bzw. des besonderen Überwachungsdlenstes 
zu entrichten. 

§ 5. Verwaltungsabgaben, Kommissionsgebüh
ren und Überwachungsgebühren sind in Form 
von Wertzeichen (Marken), mittels Post-Erlag
schein bzw. Bank-Zahlschein oder auf Ver
langen des Zahlungspflichtlgeu bar zu entrichten. 
Die Marken werden von der Stadt Wien auf
gelegt, müssen unbeschädigt sein und dürfen 
keinerlei Spuren einer bereits vorhergegangenen 
Verwendung aufweisen. Ein Organ der Behörde 
hat die Marken durch Überstempelung tnit 
einem Amtssiegel oder einer Stampiglie so zu 
entwerten, daß der Aufdruck zum Teil auf dem 
farbigen Feld der Marke und zum Teil auf dem 
die Marke tragenden Papier ersichtlich wird. 

§ 3. (1) Eine im Allgemeinen Teil des Tarifes I § 6. Der Magistrat kann mit Abgabepffichtigen, 
vorgesehene Verwaltungsabgabe ist nur dann die Bewilligungen oder Amtshandlungen in 
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